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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Leistungen der Treuhandbranche sind im Markt gefragt. So sehr  
gefragt, dass es zunehmend an qualifiziertem Personal mangelt. Nach-
zulesen ist das unter anderem im 2018 von der Universität Zürich und der 
Adecco Group erstmals ermittelten «Fachkräftemangel Index Schweiz», 
wo es heisst: «Am akutesten ist gesamtschweizerisch der Fachkräfte-
mangel in den Berufen des Treuhandwesens […]. Hier gibt es die meisten 
offenen Stellen pro arbeitsloser Person und damit haben Unternehmen 
hier die grössten Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.»

Treuhandunternehmen müssen sich also auch im Personalmarkt über-
durchschnittlich anstrengen: um passende Leute zu finden und gute 
Leute an die Firma zu binden. Idealerweise kümmert sich ein Treuhand-
unternehmen aber auch darum, den Pool an Fachkräften zu vergrössern 
– durch die Ausbildung von Berufsnachwuchs. Denn solange die Zahl 
der Berufsleute langsamer wächst als die Nachfrage für Treuhanddienst-
leistungen, bleibt uns das Problem des Fachkräftemangels erhalten.

Mit Blick auf den Berufsnachwuchs haben auch unser Vorstand und unser 
neuer Geschäftsführer die Initiative ergriffen: mit «T|S Young» – einer 
Plattform für die jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Mit-
gliederfirmen. «T|S Young» bietet ihnen die Möglichkeit, sich mit ihres- 
gleichen zu vernetzen und auszutauschen. Gleichzeitig sollen die Jungen 
die Chance erhalten, ihre Ideen zur Zukunft unserer Branche einzubringen. 
Unser Verband und seine Mitglieder können nur davon profitieren, wenn 
wir frische Impulse und die Kreativität der nächsten Fachkräftegenera- 
tion aufnehmen.

Details zu «T|S Young» und den jungen Köpfen dahinter finden Sie auf 
Seite 3. Darüber hinaus vermittelt Ihnen der vorliegende Jahresbericht 
in kompakter Form eine Zusammenfassung der weiteren Schwerpunkte 
und Entwicklungen unseres Verbands im Geschäftsjahr 2017/2018.

Im Namen des gesamten Vorstands lade ich Sie herzlich zur General-
versammlung vom Freitag, 7. Dezember 2018 ein. Wir freuen uns, Sie im 
Sheraton Zurich Hotel begrüssen zu dürfen.  

Christian Nussbaumer
Präsident TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich
 

EDITORIAL
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DAS GESCHÄFTSJAHR

SCHWERPUNKTE
AKTUELLES UND BLICK HINTER DIE KULISSEN
Neu ist die Sektion Zürich auch in den sozialen Medien unterwegs. Folgen 
Sie uns auf den Social-Media-Kanälen, und Sie bleiben über Hinter-
gründe, Neuigkeiten und das Geschehen rund um TREUHAND|SUISSE 
noch besser auf dem Laufenden. Einfach auf diese Links klicken, folgen 
und liken:

TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich Twitter
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich Facebook
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich LinkedIn

MITGLIEDERWERBUNG VERSTÄRKEN
Auf der einen Seite sind immer wieder Austritte von Mitgliedern zu  
verzeichnen, die ihre Treuhandtätigkeit aufgeben, auf der Gegenseite 
können wir laufend neue Mitglieder in unserem Verband begrüssen. Es 
ist unser Ziel, den Mitgliederbestand mindestens zu halten und langfris-
tig weiter zu wachsen. Als Ergänzung zu den bisherigen Werbemassnah-
men zur Mitgliedergewinnung waren wir im Geschäftsjahr 2017/2018 
deshalb zusätzlich im Online-Bereich und in den sozialen Medien aktiv.
  
DATENSCHUTZ IM FOKUS
Die Digitalisierung unseres Lebens und unserer Arbeitsprozesse hat 
auch im Geschäftsjahr 2017/2018 die Tätigkeit unserer Geschäftsstelle 
beeinflusst. Für unsere Mitglieder und ihre Kunden ist namentlich der 
Umgang mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) 
zum Thema geworden. Auch hier bietet die Geschäftsstelle Unterstüt-
zung – mit schriftlichen Informationen und mit dem im Oktober 2018 
durchgeführten Abendanlass für Mitglieder.

BELIEBTE GIVE-AWAYS
Die Kugelschreiber, Leuchtmarker, Schreibblöcke, Post-it-Blöcke und 
USB-Sticks, die unsere Mitglieder als Werbegeschenke für ihre Kunden 
zum Selbstkostenpreis auf der Geschäftsstelle bestellen können, erfreuen 
sich konstanter Beliebtheit. Als Favorit erweisen sich aber einmal mehr die 
Tragtaschen, die – auch in Zeiten der Digitalisierung – vor allem für den 
Transport von Ordnern geschätzt werden. 

  

Folgen Sie uns auf Twitter & Co.
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DAS GESCHÄFTSJAHR

RAUM FÜR FRISCHE IDEEN
Im Frühjahr 2018 hat der Vorstand unserer Sektion den Anstoss zu einer Initiative gegeben, die 
unseren Branchennachwuchs stärker in den Vordergrund rückt – «T|S Young». Die Grundidee: Die 
jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Mitglieder sollen stärker mitreden, wenn es um die 
Zukunft unserer Branche geht. Diese Nachwuchskräfte sollen Gelegenheit erhalten, sich schon früh 
in ihrer Berufslaufbahn miteinander zu vernetzen. Attraktive, von den Jungen selber gestaltete Anlässe 
regen den Austausch an und schaffen einen zwanglosen Raum für frische Ideen, die unseren Berufs-
stand voranbringen. Mittelfristig sollen die Aktivitäten von «T|S Young» auch dazu beitragen, das 
attraktive Berufsbild und die ausgezeichneten Karriereperspektiven unserer Branche nach aussen 
besser sichtbar zu machen und ins Blickfeld von jungen Menschen bei der Berufswahl zu rücken.

Im Verlauf des Sommers hat sich der fünfköpfige Vorstand von «T|S Young» konstituiert. Er besteht 
aus fünf Frauen und Männern im Alter von 19 bis 25 Jahren. Neben der Arbeit an den Grundlagen 
(Ziele, Marketing, Website) hat der Vorstand von «T|S Young« bereits einen ersten Anlass auf die Beine 
gestellt, der im November 2018 in der Zürcher Europaallee stattgefunden hat. 

Bettina Brägger 
(Pfister Treuhand AG), 
Kristina Maric (artel 
treuhand ag), Kristina 
Nov (Pyrateam Treuhand 
AG), Michèle Küttel 
(Pfister Treuhand AG) 
und Giuseppe Logiurato 
(B&B Concept AG).
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DAS GESCHÄFTSJAHR

MITGLIEDERBESTAND PER 30.9.2018

 Firmen Zweign. 2. FIV Einzel Passiv Gönner Total

Bestand 1.10.2017 545 14 14  123 48 8 752  

Aufnahmen 26 0 0 13 5 0 44

Übertritte in andere Kategorie –1 0 0 –3 0 0 –4

Übertritte in andere Sektionen 0 0 0 0 0 0 0

Austritte –9 –5 –1 –7 -3 –1 –26

Bestand 30.9.2018 561 9 13 126 50 7 766

FAKTEN & ZAHLEN
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SEKTIONSRECHNUNG IM BUDGET
Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017/2018 liegt im budgetierten Rahmen. Die Teilrechnungen 
für das Kurswesen und die Fachzeitschrift TREX tragen wiederum deutlich zum positiven Gesamt-
ergebnis bei. Und dies trotz erheblicher Investitionen in den Online-Auftritt der Fachzeitschrift, der ab 
2019 in seiner neuen Form zur Verfügung stehen wird. 
Die detaillierte Jahresrechnung 2017/2018 und das Budget 2018/2019 mit den Erläuterungen zu den 
Bilanzpositionen und zu den Abweichungen der Erfolgsrechnung zum Budget sind wie gewohnt ein 
Bestandteil der Unterlagen zur diesjährigen Generalversammlung. 

MITGLIEDERBESTAND LEICHT GESTIEGEN
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Mitglieder leicht erhöht: von 752 auf 766. Insge-
samt stehen 26 Austritten – die meisten aus Altersgründen oder infolge Geschäftsaufgabe – 44 
Eintritte gegenüber. Spürbar ist der Austritt eines grossen Treuhandunternehmens mit mehreren 
Zweigniederlassungen. 

MITGLIEDERENTWICKLUNG 2008–2018
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FAKTEN & ZAHLEN

MITGLIEDERSTRUKTUR NACH AUSBILDUNGEN
Eine solide fachliche Ausbildung ist Teil des Anforderungsprofils für die Mitgliedschaft in unserem 
Verband. Die per 30. September 2018 dargestellte Situation macht deutlich, dass die beiden  
klassischen Treuhandausbildungen (dipl. Treuhandexperte, Fachausweis Treuhand) über 50% 
ausmachen. In der Grafik spiegelt sich aber auch die Vielfalt weiterer Ausbildungen, die mit einer  
Tätigkeit im Bereich Treuhand verknüpft sind. 

DAUER DER VERBANDSMITGLIEDSCHAFT
Die Zugehörigkeit zu TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich ist in aller Regel eine langfristige Bin-
dung, wie die Aufschlüsselung der Mitglieder nach der bisherigen Dauer ihrer Mitgliedschaft auf-
zeigt. Man darf diese Loyalität wohl als Vertrauen in den Verband werten bzw. als Bestätigung für 
den praktischen Nutzen einer Mitgliedschaft. Am grössten Segment zeigt sich zudem das Wachs-
tum, das unsere Sektion in den letzten Jahren aufweist. Fast ein Viertel unserer Mitglieder (24%) ist 
erst in den letzten fünf Jahren zu uns gestossen. Andererseits sind 14% (104 Mitglieder) seit mehr 
als 30 Jahren Mitglied, darunter viele, die unserem Verband über ihre Pensionierung hinaus die 
Treue halten. 

In Klammern: Zahlen per 30. September 2017
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DAS GESCHÄFTSJAHR

EMOTION, INFORMATION, 
MOTIVATION 
SPEZIELLE GENERALVERSAMMLUNG 
Am 1. Dezember 2017 fand eine für die Sektion Zürich besondere Generalversammlung statt. Ge-
wichtige personelle Wechsel und der stilvolle Rahmen des Hotels The Dolder Grand zogen eine 
grosse Zahl Mitglieder und weitere Gäste an. So galt es, nach zehnjähriger Präsidentschaft Beat 
Strasser zu verabschieden. Unter den Rednern, die seine Verdienste würdigten, waren auch Natio nal- 
rätin und Zentralpräsidentin Daniela Schneeberger sowie Jürg Hagmann, Ehrenpräsident von 
TREUHAND|SUISSE. Als neuer Präsident der Sektion Zürich wurde Christian Nussbaumer einstim-
mig gewählt. Er gehört seit 2009 zum Vorstand unserer Sektion und brachte zum Ausdruck, dass 
er seine neue Rolle mit Schwung angeht: «Ich freue mich, noch stärker als bisher für die Anliegen 
unseres Berufsstands und die Qualitätsvorstellungen von TREUHAND|SUISSE einzutreten. Auch 
liegt es mir am Herzen, das vielfältige und zukunftsträchtige Berufsbild des KMU-Treuhänders, der 
KMU-Treuhänderin in der Öffentlichkeit und beim beruflichen Nachwuchs noch besser zu veran-
kern.»
Sodann war nach fast 25-jähriger Tätigkeit für unsere Sektion Geschäftsführer Ulrich Fink zu 
verabschieden, der sich in den Ruhestand begibt. Die Anwesenden verdankten Ulrich Finks 
grosse Arbeit mit stehendem, nicht enden wollendem Applaus. Olivier Buchs, der auf den  
1. Oktober 2017 seine Nachfolge übernommen hatte, nutzte die Gelegenheit, sich im Rahmen 
der GV nochmals persönlich vorzustellen.  
Beat Strasser und Ulrich Fink stellten sich für den Vorstand nicht zur Wiederwahl. Die übrigen  
Vorstandsmitglieder Boris Blaser, Samuel Dafner, Lukas Herzog und Nicole von Reding wurden 
einstimmig wiedergewählt. Die Positionen, welche Beat Strasser und Ulrich Fink in verschiedenen  
Gremien – v.a. des Zentralverbands – innehatten, wurden aus den Reihen des Vorstands neu besetzt.
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Der neue Präsident verab-
schiedet seinen Vorgänger: 
Christian Nussbaumer 
(rechts) übernimmt per 
1. Januar 2018 die Nachfolge
von Beat Strasser. 

Absurd, wahr und ausser-
ordentlich komisch: Während 
des exquisiten Abendessens 
gab Johnny Burn mit grossem 
schauspielerischem Talent 
Geschichten aus seinem Leben 
zum Besten. 

Mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge:
Als letzte Amtshandlung 
verabschiedet Beat Strasser 
unseren langjährigen ver- 
dienten Geschäftsführer 
Ulrich Fink – hier mit seiner 
Gattin Gabrielle.



VERANSTALTUNGEN

EMOTION, INFORMATION, 
MOTIVATION 

AUF DEN SPUREN VON ALBERT EINSTEIN
Die Betriebsbesichtigung vom 28. Juni 2018 führte in die ETH Zürich – in eine Organisation, die 
mit ihren Spitzenleistungen in Ausbildung und Forschung massgeblich zum Erfolg des Werkplat-
zes Schweiz beiträgt. Im Mittelpunkt der Besichtigung stand das von Gottfried Semper entwor-
fene, im Jahr 1864 eingeweihte Hauptgebäude – das Wahrzeichen der ETH Zürich. Beim Gang 
durch Vorlesungssäle, Mensa, Bibliothek und Dachterrasse gewannen die Teilnehmer einen Ein-
druck vom Leben und Arbeiten an der ETH. Beim anschliessenden Apéro und Abendessen im 
Restaurant Kantorei kamen auch die Geselligkeit und der Austausch nicht zu kurz. Fazit: ein 
informativer und gelungener Anlass.

BERUFSMESSE IM DIGITALISIERUNGSFIEBER
Die Zürcher Berufsmesse, die grösste Schweizer Berufsschau, war vom 
21. bis 25. November 2017 der Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und 
Weiterbildung. 126 Berufsverbände, Firmen und Schulen präsentier-
ten mit 540 Lehrberufen, Grund- und Weiterbildungen einen einzig-
artigen Querschnitt durch die Schweizer Bildungslandschaft. Einen 
Schwerpunkt bildete der Trend zur Digitalisierung. In der Sonderschau 
«Berufswelten der Zukunft» zeigten Berufsleute, wie die Digitalisierung 
ihre Arbeit verändert. Der Zukunftsforscher George T. Roos betonte bei  
seinem Auftritt an der Eröffnungsfeier, die Erfahrung mit den ersten drei 
industriellen Revolutionen zeige, dass es nach einer gewissen Zeit je-
des Mal mehr und qualifiziertere Arbeitsplätze gegeben hat. Gleichzeitig 
brauche es vermehrt Weiterbildung. In einer Gesellschaft, die sich immer 
schneller verändert und die immer stärker altert, werde es normal sein, 
im Laufe eines Arbeitslebens einen Zweit- oder Drittberuf zu erlernen.
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich, EXPERTsuisse Sektion Zürich und 
SVIT Sektion Zürich traten unter der Federführung der OKGT (Organi-
sation Kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien) wiederum 
mit einem attraktiv gestalteten, gemeinsamen Messestand auf. Die  
Besucher erhielten Informationen zur Eignung für den Beruf des Treu-
händers, zum Bildungsweg sowie zum Arbeitsalltag des Treuhänders.
Der Vorstand der Sektion bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern und 
ihren Lernenden, die sich als Standpersonal zur Verfügung gestellt haben.
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Im Bereich «Members Only» 
unter www.treuhandsuisse-zh.ch 
finden Sie Bildergalerien mit 
Impressionen von der General-
versammlung und der Betriebs-
besichtigung. Schauen Sie doch 
mal rein.

          

ÜBRIGENS…

Die jungen Berufseinsteiger von heute dürften 
beim Gedanken an die zunehmende Digitalisie-
rung der Arbeitswelt kaum nervös werden.  
Der Umgang mit digitalen Technologien ist für 
sie eine Selbstverständlichkeit.
 

Gleich gehts los. Den Teilnehmern steht ein abwechslungsreicher Rundgang durch das 
Hauptgebäude der ETH Zürich bevor. 



KURSSTRUKTUR WEITERENTWICKELT
Die stetige Optimierung des Weiterbildungsangebots ist uns ein wichtiges Anliegen. Das kommt 
nicht nur in der Wahl unserer Themen und Referenten zum Tragen. Auch mit der formalen Aus-
gestaltung wollen wir unterschiedliche Zugänge ermöglichen und unterschiedliche Bedürfnisse 
abdecken. Neu gliedert sich unser Kursangebot wie folgt: 
– REIHE|WISSEN wird unverändert weitergeführt. Der Mix von langfristiger Terminfestlegung 

und kurzfristiger Themenbestimmung entspricht einem breiten Bedürfnis, wie die ungebrochen 
grosse Nachfrage beweist. 

– Auch auf unsere halbtägigen FACH|KURSE zu aktuellen Themen ist Verlass. Sie werden als 
kompakte, praxisnahe Updates für die Treuhandpraxis sehr geschätzt.

– TREUHAND|FUNDIERT ist ein neues, im Geschäftsjahr 2017/2018 eingeführtes Angebot. Es  
beleuchtet Fachthemen in einer mehrteiligen Vertiefungsreihe und vermittelt fundiertes Exper-
tenwissen. 

KURSPROGRAMM 
Schon jetzt sind für 2019 viele attraktive Kurse geplant. Dabei dürfen wir einmal mehr auf die 
Kompetenz und das teils langjährige Engagement unserer ausgewiesenen Referentinnen und 
Referenten zählen. Zu den wichtigen Themen gehören etwa «Sanierungen bei KMU: Möglich-
keiten und Risiken», «Internationale und interkantonale Doppelbesteuerung» oder «Grenzüber-
schreitende Mitarbeitereinsätze». Das vollständige und laufend aktualisierte Angebot finden Sie 
wie immer unter www.treuhandsuisse-zh.ch.

KURSWESEN

IMMER AM PULS  
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KURSWESEN

Foto: Dominic Büttner

2016/2017 2017/2018

REIHE|WISSEN

FACH|KURSE

STATISTIK REIHE|WISSEN- UND FACH|KURS-TEILNEHMER 
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SIFER-KURSE
Im Auftrag des Schweizerischen Instituts für die Eingeschränkte Revision 
SIFER organisiert das Kurssekretariat unserer Sektion seit einigen Jah-
ren mit grossem Erfolg die SIFER-Roadshow: einen halbtägigen Weiter- 
bildungskurs in St. Gallen, Bern, Zürich, Luzern und Chur. Ausserdem ist 
der SIFER-Zertifikatskurs zum festen Bestandteil im Angebot des SIFER 
geworden. Die Zusammenarbeit mit dem SIFER ist gut eingespielt und 
bewährt sich. 

PERSONELLES
Christian Feller, der neu die Leitung des SIFER innehat, verlässt die Weiter-
bildungskommission. Der neue Geschäftsführer Olivier Buchs ersetzt in 
diesem Gremium Ulrich Fink. 
Per 30. September 2018 hat Barbara Lötscher, die langjährige Leiterin 
unseres Kurssekretariats, TREUHAND|SUISSE verlassen, um sich neuen 
Aufgaben zu widmen. Der Vorstand bedankt sich bei Barbara Lötscher für 
das Engagement und die Kompetenz, mit der sie das Weiterbildungsan-
gebot der Sektion Zürich betreut und den reibungslosen Ablauf im Kurs-
sekretariat sichergestellt hat.



2017
Steuererklärung

Buchhaltungen   Steuerberatungen Gründungen

Telefon 052 305 20 30 www.brueckner-treuhand.ch
8451 Kleinandelfi ngen Telefax 052 305 20 31 info@brueckner-treuhand.ch

Treuhand AG

2015
Steuererklärung

2015
Steuererklärung

TREUHANDBÜRO WERNER EICHER

VERWALTUNGS- UND TREUHAND AG

Wülflingerstrasse 271
8408 Winterthur

Tel. 052 222 2111
www.eicher.ch

§ Personaladministration
§ Erbrecht
§ Erwachsenenschutzrecht

§ Finanz- und Rechnungswesen
§ Steuern
§ Unternehmungsberatung
§ Finanzplanung

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

M
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Kaiser Buchhaltungen GMBH

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

steuer-sorgen loswerdensteuer-sorgen loswerden

www.messmer.consulting

www.wintifinanz.com

Taxwerk

2015
Steuererklärung

2015
Steuererklärung

§
§
§

§
§
§
§

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

für Kleinstfirmen KMU Privatpersonen

Kaiser Buchhaltungen GMBH

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

Wenn Sie Ihre steuer-sorgen loswerden und dabei
erst noch Zeit, Geld und Nerven sparen möchten,
dann sprechen Sie mit uns; Ihrem persönlichen Treu-
handbüro beim Bahnhof Winterthur.

rufen sie uns an: 052 202 84 84
Rudolfstrasse 31, 8400 Winterthur,
steuern@kaiser-buchhaltungen.ch

www.steuerteam.ch/w1

steuer-sorgen loswerdensteuer-sorgen loswerden

www.messmer.consulting

www.wintifinanz.com

Taxwerk

Unsere Fachleute nehmen sich
Zeit für Sie und füllen Ihre Steu-
ererklärung aus – vertraulich.

Diese Dienstleistung richtet sich
an Menschen ab 60 Jahren.

Unverbindliche Informationen
Dienstleistungscenter
Winterthur und Weinland
Lagerhausstr. 3
8400 Winterthur
T: 058 451 54 00

Steuererklärung ausgefüllt?Ab 60 Franken fülle ich Ihre
Steuererklärung kompetent
und zuverlässig aus.

Telefonische Anmeldung erwünscht   

Schaffhauserstrasse 171, 8400 Winterthur
Telefon 052 202 94 69, Mobile 077 461 90 36
E-mail h.bartholdi@hotmail.com

Steuern • Erbsachen
ausweis
Tel. 052 335 51 51

w.seuzi-treuhand.ch

Haben Sie die Steuererklärung 2017 
schon eingereicht? Dann ist jetzt der 
perfekte Zeitpunkt, sich mit Neue-
rungen für die Steuerperiode 2018 
zu befassen – und steuerliche Entlas-
tungsmöglichkeiten vorausschau-
end zu nutzen.

Wer sich berufl ich weiterbildet, kann in 
der Schweiz auf staatliche Unterstützung 
zählen. Zum Beispiel mit verbesserten 
Abzugsmöglichkeiten: Bereit seit zwei 
Jahren können in der Steuererklärung 
alle berufsorientierten Weiterbildungs-, 
Ausbildungs- und auch Umschulungs-
kosten abgezogen werden. Dies bis zu 
einer jährlichen Obergrenze von 12´000 
Franken. Als weitere Begünstigung für 
Weiterbildungswillige bietet der Bund 
seit dem 1. Januar 2018 eine zusätzliche 
Option: direkte fi nanzielle Unterstüt-
zung für Absolventen von Kursen, die 
auf eine eidgenössische Berufsprüfung 
oder eine höhere Fachprüfung vorbe-
reiten. Neu erstattet der Bund direkt 50 
Prozent der anrechenbaren Kursgebüh-
ren zurück. Für eidgenössische Berufs-
prüfungen sind dies maximal 9´500 Fran-
ken, für höhere Fachprüfungen maximal 
10´500 Franken. Diese Bundesbeiträge 
kann man nach Absolvieren der eidge-
nössischen Prüfung online beantragen, 
unabhängig vom Prüfungserfolg.

Vorsorge und steuerliche
Entlastung kombinieren
Die private Vorsorge in der 3. Säule ist 
sehr beliebt, um seine Steuerbelastung 
zu senken. Wer erwerbstätig ist, darf 
2018 bis zu 6´768 Franken einzahlen und 
vom steuerbaren Einkommen abziehen. 
Für Selbständige ohne 2. Säule liegt der 
Maximalbetrag im Jahr 2018 bei 33´840 
Franken. Per 1. Oktober 2017 hat der 
Bundesrat zudem eine Neuerung in 
Kraft gesetzt, die für Einkommen über 
126´900 Franken interessant ist. Sie be-
trifft die sogenannten 1e-Pläne. Diese 
ermöglichen es dem Versicherten, bei 
der Wahl der Anlagestrategie stärker 
mitzureden und im Erfolgsfall seine Er-
träge zu optimieren. Die Regelung des 
Bundes schafft mehr Klarheit für den 
einzelnen Versicherten.

Vereinfachtes Abrechnungs-
verfahren verschärft
Vor zehn Jahren hat der Bund die Vor-
aussetzungen geschaffen, um Arbeits-
verhältnisse von Putzfrauen oder Haus-
angestellten im Privathaushalt (bis zu 
einem Jahreseinkommen von 21´150 
Franken) einfach aber korrekt zu hand-
haben. Seither kann man Sozialleistun-
gen und Steuern mit einer einzigen 
Meldung bei der AHV-Ausgleichskasse 
sauber handhaben. Dabei gilt ein Ein-

heitssteuersatz von 5% – ein attraktiver 
Satz, der allerdings zu Missbräuchen ge-
führt hat. Zum Beispiel durch Verwal-
tungsräte, die ihre einzelnen Honorare 
über das vereinfachte Verfahren abrech-
nen, obwohl das Gesamthonorar deut-
lich über dem Grenzwert von 21´150 
Franken liegt. Damit ist jetzt Schluss. Für 
Kapitalgesellschaften ist das vereinfach-
te Abrechnungsverfahren seit dem 1. Ja-
nuar 2018 nicht mehr zugänglich. Auch 
Ehegatten, die im Betrieb des Partners 
mitarbeiten, dürfen ihren Lohn nicht 
mehr auf diesem Weg abrechnen. Das 
vereinfachte Abrechnungsverfahren ist 
nur noch für Privathaushalte, Kleinstbe-
triebe und Vereine zulässig. 

Neue Sätze bei der Mehrwertsteuer
Der 1. Januar 2018 hat auch leicht abge-
senkte Mehrwertsteuersätze gebracht. 
Wenn Sie also eine grössere Rechnung 
erhalten, zum Beispiel für Bauarbeiten 
an Ihrer Liegenschaft oder einen Ferien-
aufenthalt im Hotel, werfen Sie sicher-
heitshalber einen prüfenden Blick auf 
den Mehrwertsteuersatz. Der Normal-
satz beträgt seit 1. Januar 2018 nur noch 
7,7% (vorher 8%). Der Sondersatz – z.B. 
für Hotelübernachtungen – sinkt um 
0,1% auf neu 3,7%.

*Christian Nussbaumer ist Präsident des 
Schweizerischen Treuhänderverbands 
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich

www.treuhandsuisse-zh.ch

TREUHAND SUISSE

FIDUCIAIRE SUISSE

FIDUCIARIA SUISSE

Neuerungen 2018 vorausschauend nutzen
*Christian Nussbaumer

KOMMUNIKATION 

HOCHBETRIEB IN DER STEUERSAISON  
Aktualität ist eine Grundvoraussetzung, um es mit redaktionellen Beiträ-
gen in die Medien zu schaffen. Deshalb ist der Zeitraum von Januar bis 
März für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Sektion immer von besonde-
rem Interesse. Wenn quer durchs Land die Formulare für die Steuererklä-
rungen in die Briefkästen fl attern, ist das ein Thema, das jeden betrifft. 
Was für den Treuhandprofi  eine Routineaufgabe ist, stellt für die meisten 
Steuerpfl ichtigen eine unangenehme Pfl icht dar, die Fragen aufwirft: Wie 
war das nochmal mit den Abzügen? Und was hat sich für uns steuerlich 
geändert durch den Umzug, den Wohnungskauf, die berufsbegleitende 
Weiterbildung, den Familienzuwachs oder die Scheidung? Unsere 
 Sektion nutzt die Betroffenheit und die Aufmerksamkeit rund um solche 
Fragen und profi liert sich als Verband der Spezialistinnen und Spezialis-
ten, welche die Antworten auf all diese Fragen kennen. 

Erneut konnten wir uns in zahlreichen Tages- und Wochenzeitungen im 
Sektionsgebiet mit Ratgeberbeiträgen zu Wort melden und auf die Be-
deutung qualifi zierter Treuhandberatung hinweisen. Auch das Steuertele-
fon des Tages-Anzeigers stiess auf breite Resonanz. Wie die umfangrei-
che Berichterstattung erkennen liess, waren Rat und Tat unserer beiden 
Viererteams von TREUHAND|SUISSE sehr gefragt. Unser Dank geht an 
die Sektionsmitglieder, die sich am Telefon zur Verfügung gestellt 
haben: Pascal Bischof, Rudolf Dürst, Christian Götz, Stefan Goldinger, 
Marianne Meier, Sibylle Merki, René Schön und Thomas Zellweger.
Auch die NZZ-Beilage «Steuern sparen» gehörte zu den Plattformen, 
auf denen wir unseren Platz gefunden haben: per Inserat und mit dem 
Fachbeitrag «Die Zeit für eine strafl ose Selbstanzeige wird langsam 
knapp» von Christian Nussbaumer.

ANTWORTEN LIEFERN  
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Alle redaktionellen 
Beiträge, die in 
unserem Namen 
erscheinen, können 
Sie auch im Medien-
spiegel unter 
www.treuhandsuisse-
zh.ch nachlesen. 
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Ab 60 Franken fülle ich Ihre
Steuererklärung kompetent kompetent
und zuverlässig aus.

Telefonische Anmeldung erwünscht   

Hansjörg Bartholdi
Schaffhauserstrasse 171, 8400 Winterthur
Telefon 052 202 94 69, Mobile 077 461 90 36
E-mail h.bartholdi@hotmail.com

• Gründungen •
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472 Seuzach •
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Verlagsbeilage

Steuern sparen

CH-8021 Zürich · Telefon +41 44 258 16 98 · www.nzzcontentsolutions.ch

Bildgrösse:
288,5 x 337 mm

Treuhand Suisse Zürich

Steuern senken und vorsorgen
Wer in die 3. Säule einzahlt, kriegt
den Fünfer und das Weggli: Zum ei-
nen verbessert sich die Alters- und
Risikovorsorge, zum andern profi-
tiert man vom Steuervorteil. Neben
der freien Vorsorge (Säule 3b), in die
sich der Staat nicht einmischt, ist
die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
steuerlich besonders attraktiv.

Die Alters- und Risikovorsorgemit der Säu-
le 3a ist freiwillig, aber sehr verbreitet. Wer
angestellt ist, kann für 2018 maximal
6'768 Franken einschiessen. Selbstän-
digerwerbende, bei denen die 2. Säule
fehlt, können bis 20 Prozent ihres Er-
werbseinkommens (maximal 33'840 Fran-
ken) einzahlen. In beiden Fällen sind die
Einzahlungen vom steuerbaren Einkom-
men abziehbar. Hmen abziehbar. Hmen abziehbar ier liegt einer der Haupt-
gründe für die Attraktivität der Säule 3a.

Abwägen zwischen Bank und Versi-
cherung
DasGesetzanerkennt für dieSäule3azwei
Möglichkeiten: eine Bank- oder eine Ver-e Ver-e V
sicherungslösung. Wer sich für die Bank
entscheidet, hat drei Varianten zur Aus-i Varianten zur Aus-i V
wahl:

 Das Vorsorgekonto, dessen Verzinsung
höher ist als bei einem Sparkonto.
 Den Vorsorgefonds, der das Vorsorge-
geld in Wertpapiere investiert.
 Strukturierte Finanzprodukte (ohne Ka-
pitalschutz!).

Das reine Vorsorgesparen mit einer Bank-
lösung bietet keinen Schutz vor den Risi-
ken Tod und Invalidität. Dafür kannman zu-n Tod und Invalidität. Dafür kannman zu-n T
sätzlich eine Lebensversicherung ab-
schliessen oder das Vorsorgesparen 3a
mit einer Versicherung kombinieren.

Vorsorgepolice bei einer Versiche-
rung
Die 3a-Lösungen der Versicherungen ent-
halten stets einen Versicherungsschutz.

Hier stehen zwei Varianten zur Auswahl:
 Die Vorsorgepolice 3a kombiniert Risi-
koschutz (Invalidität und Tod) mit einem
garantierten Alterskapital.
 Die fondsgebundene Vorsorgepolice 3a
kombiniert Risikoschutz mit einem Wert-
schriftensparprozess. Einer eventuell
höheren Rendite steht ein höheres Ver-
lustrisiko gegenüber.

Bei beiden Varianten lässt sich eine Prä-
mienbefreiung versichern, falls es wäh-
rend der Vertragslaufzeit zu einer Erwerbs-
unfähigkeit kommt.

Genau hinschauen lohnt sich
Bei einer Versicherungslösung lohnt sich
ein kritischer Blick, bevor man unter-
schreibt. Man muss sich im Klaren sein,
dass bei dieser Forr Forr F m des «Alterssparens»

ein Teil des einbezahlten Geldes bei der
Versicherung verbleibt und nicht in d
Sparsumme einfliesst. Zwei Aspekte sind
vorgängig zu klären: Wie hoch sind die Ab-
schlusskosten, die Risikokosten und die
Verwaltungskosten im Detail? Und wie
hoch ist die Vertragsstrafe, wenn man die
Beiträge vielleicht irgendwann nicht mehr
zahlen will oder sein Guthaben im R
men der gesetzlichen Möglichkeiten frü-
her bezieht? Vergleichen lohnt sich, denn
die Handhabung der Versicherer beim vor-
zeitigen Bezug führt zu teils drastischen
Einbussen.

Samuel Dafner istr istr i Vorstandsmitglied des
Schweizerischen TreuhänderverbandsTreuhänderverbandsTr
TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich.

www.treuhandsuisse-zh.ch

Sich eine 3. Säule anzulegen ist durchaus sinnvoll. fotolia

GEWERBE TREUHAND UND REVISION
B. Fricker

Eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin und Eidg. dipl. Buchhalterin

Zürichstr. 33, 8413 Neftenbach, Tel: 052 315 36 26
Fax: 052 315 23 08, Mail: gtr.fricker@swissonline.ch

Ihre Spezialisten für:
• Steuern
• Buchhaltungen

Professionell und kostenbewusst

• Revisionen
• Unternehmensberatungen

Steuern 2017 Termin!
Ich übernehme für Sie das Ausfüllen
Ihrer Steuerformulare!

 Rufen Sie mich an:
Tel. 076 435 51 00 od. 052 345 28 64

Buchführungen + Beratungen
Harry Strauss
Zelglistrasse 2 – 8311 Brütten
Fax: 052 345 30 28
E-Mail: harry@strauss-buchhaltung.com

für Kleinstfirmen KMU Privatpersonen

Kaiser Buchhaltungen GMBH

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

Wenn Sie Ihre s r o e und dabei
erst noch Zeit, Geld und Nerven sparen möchten,

KMU PrivatpersonenKMU PrivatpersonenKMU Privatpersonen

r o esteuer-sorgen loswerden

Buchhaltungen
Steuererklärungen

kompetent, zeitgerecht, preiswert

Roth+Wyss
Merkurstrasse 25
8400 Winterthur

Tel. 052 269 30 70
Mail: info@rothwyss.ch

Steuererklärung
schon ab Fr. 4schon ab Fr. 4schon ab Fr 0.–

(für Lehrlinge)

für Neukunden Gutschein Fr. 50.-

NSK Treuhand, Tel. 052 222 22 33
Wird innerhalb 7 Tage7 Tage7 T n ausgefüllt!


 
 
 



 

    
    
  

 
 

  

TMT TREUHAND Gmbh
Administration • Buchhaltung • Steuererklärung • Beratung

Dorfstrasse 53 • 8542Wiesendangen
Telefon 052 338 25 50 • www.tmt-treuhand.ch

MarionTschofenig
m.tschofenig@tmt-treuhand.ch

ALLES
aus einer Hand!
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Gründungen › Umwandlungen › Steuerberatung
Testamente › Allg. Treuhandarbeiten

Steuerberatung

TREUHAND & STEUERN

Tipps & Tricks für die Steuererklärung
Von Lukas Herzog*

Die meisten Leute empfinden
das Ausfüllen der Steuererklä-
rung als lästige Pflicht und
schieben es deshalb bis zum
letzten Moment vor sich hin.
Der Nachteil dieser Methode
ist, dass viele Steuerpflichtige
dem Staat Geld schenken, weil
sie ihre diversen Abzugsmög-
lichkeiten nicht richtig nutzen.

Steuern I Die Steuergesetzgebung
bietet Möglichkeiten, seine Steuer-
last etwas zu dämpfen. Interessant
ist zum Beispiel das Feld der beruf-
lichen Weiterbildung. Für berufs-
bezogene Ausgaben – Zweitausbil-
dungen, Weiterbildungen und Um-
schulungen–kannmanbis zu12'000
Frankenpro Jahr abziehen. Auchdie
private Vorsorge wird steuerlich be-
günstigt. Erwerbstätige, die einer
Pensionskasse (2. Säule) angehö-
ren, dürfen 2018 bis zu 6768 Fran-
ken steuerbefreit in die Säule 3a ein-
zahlen. Für Selbstständige ohne 2.
Säule liegt der Maximalbetrag für
2018 bei 33'840 Franken, der Abzug
ist aber auf 20 % des Einkommens
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
beschränkt.

Lebensunterhalt ist Privatsache
Oft versuchen Steuerpflichtige auch,
Abzüge geltend zu machen, die von
den Steuerbehörden zurückgewie-
sen werden. Klassiker sind etwa die
Putzkraft, die man sich zu Hause
leistet, die Privatschule, deren Kos-
ten man abziehen möchte, oder die
Wellnessbehandlung, um Stress ab-
zubauen. Für den Fiskus gehören
solche Ausgaben zu den privaten

Lebenshaltungskosten, und diese
sind nicht abzugsfähig. Es bleiben
aber viele weitere Ausgabeposten,
die mehr Erfolg versprechen. Zum
Beispiel im Umfeld der Berufsaus-
lagen, wo vielleicht Mehrkosten für
auswärtige Verpflegung oder spe-
zielle Arbeitskleidung anfallen, aber
auch Spenden, für die ein Beleg vor-
liegt, sind abzugsfähig.

Ausgaben für Immobilien
Im Zusammenhang mit Wohnei-
gentum ist grundsätzlich die Ab-

grenzung zwischen nicht abzugs-
fähigen (wertvermehrenden) und
abzugsfähigen (werterhaltenden)
Auslagen zu beachten. Es lohnt sich,
solche Ausgaben gut zu dokumen-
tieren. Bei grösseren Sanierungen
empfiehlt sich eine langfristige Pla-
nung. Bei fünf- oder sechsstelligen
Ausgaben lassen sich markante Ein-
sparungen erzielen, wenn man die
Ausgaben auf zwei oder sogar drei
Steuerjahre verteilt. Für Stockwerk-
eigentümer relevant: Neben den
werterhaltenden Auslagen können

sie auch Einzahlungen in den Er-
neuerungsfonds abziehen.

Vorausdenken lohnt sich
BeimThemaAbzüge gibt es ein paar
einfache Regeln zu beachten: Den-
ken Sie voraus und sammeln Sie
die Belege über das ganze Jahr hin-
weg; schöpfen Sie die Pauschalab-
züge aus, wenn die effektiven Kos-
ten geringer sind; und ziehen Sie
frühzeitig einen Treuhandprofi bei.
In der Mitgliederdatenbank des
Schweizerischen Treuhänderver-

bands Treuhand Suisse finden Sie
ausgewiesene Fachleute in Ihrer
Nähe. FF

www.treuhandsuisse-zh.ch

*Lukas Herzog ist Vizepräsident
des Schweizerischen Treuhänderver-
bands «Treuhand Suisse» Sektion
Zürich.

Viele Menschen wissen nicht, welche Abzugsmöglichkeiten sie bezüglich Steuern haben, und «schenken» so dem Staat Geld, das eigentlich ihnen zusteht. fotolia
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Alles aus einer Hand. Ihr kompetenter Partner für

Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohnadministration, MwSt,
Steuererklärungen für juristische und natürliche Personen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Birkenstrasse 49 • 6343 Rotkreuz
Tel. 041-790 19 80 • Fax 041-790 19 83
e-mail: info@ab-buchhaltung.ch
www.ab-buchhaltung.ch

Mitglied

RonTreuhand AG
lokal verankert – national tätig – mit internationaler Ausstrahlung

Wir sind der ideale Partner für:
– Steuerberatung – Liegenschaftsverwaltung
– Führen von Buchhaltungen – Unternehmensberatung
– Saläradministration

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme!

Root Luzern
Platz 5, 6039 Root D4
Telefon +41 (0)41 455 40 40
info@rontag.ch

Zug
Untermüli 9, 6300 Zug
Telefon +41 (0)41 761 02 10
info@rontag.ch

www.rontag.ch
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KMU-MEDIEN ALS WICHTIGE BÜHNE
Unsere Partnerschaften mit der Handelszeitung, der Aargauer Wirt-
schaft und der Zürcher Wirtschaft dauern seit langer Zeit an. Auch im 
Geschäftsjahr 2017/2018 haben wir mit regelmässigen Fach- und Rat-
geberbeiträgen Themen aufgegriffen, die kleinen und mittleren Unter-
nehmen unter den Nägeln brennen. Das Themenspektrum war dabei 
gewohnt breit. Es umfasst Aspekte wie «Krisenbewältigung», «ABC der 
Digitalisierung», «Entsendung von Mitarbeitenden ins Ausland», «Wirt-
schaftsfeindliche Verrechnungssteuer» und viele mehr.

NEWSLETTER UP|DATE
Die Nachfrage unserer Mitgliederfi rmen für den Newsletter UP|DATE 
bleibt stabil. Die von den Deutschschweizer Sektionen gemeinsam 
produzierte Publikation wird in der Sektion Zürich in der gedruckten 
Version (rund 23 000 Exemplare) und in wachsendem Mass in digitaler 
Form (PDF) bestellt und an die Endkunden weiterverteilt.  

WIE KÖNNEN WIR HELFEN?
Potenzielle Mitglieder anzusprechen und auf die Vorteile einer Mitglied-
schaft aufmerksam zu machen, gehört zu den Daueraufgaben der Kom-
munikation. Das Werbemailing, das wir Anfang 2018 an rund 3600 Adressen 
versandt haben, stellt die vielfältigen praxisnahen Dienstleistungen in den 
Vordergrund, die den Mitgliedern zugutekommen. 
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Als Ausgangspunkt für die Digitalisierung 
empfiehlt sich eine auf Ihr Unternehmen 
abgestimmte Analyse. In deren Zentrum 
stehen Aspekte wie die Entwicklung der 
Kundenbedürfnisse, die Auswahl der ge- 
eigneten Technologien, aber auch die 
Frage, welche neuen Anforderungen auf 
Ihre Mitarbeitenden zukommen. Wichtig 
für die Planung sind natürlich die Kosten. 
Legen Sie frühzeitig ein Polster an. Bei al-
ler konzeptionellen Sorgfalt spricht nichts 
dagegen, in einigen Bereichen schon jetzt 
den Schritt zum digitalen Arbeitsprozess 
einzuleiten. Denn viele Anwendungen der 
Digitalisierung sind mittlerweile im Unter-
nehmensalltag angekommen und haben 
sich bewährt, wie die nachfolgenden Bei-
spiele zeigen. 

Cloudlösungen
Viele Unternehmen nutzen für Programme  
und Daten bereits externe Speicherka- 
 pazitäten. Um die Aktualisierung und Be- 
wirtschaftung von IT-Kompo nen- 
ten kümmert sich der IT-Part- 
ner. Ein weiterer Vorteil: Auch  
von unterwegs kann man auf  
die Firmendaten zugreifen. Tipp: 
Mit Blick auf die Datensicherheit 
ist es wichtig, dass der Sitz und das Re-
chenzentrum des gewählten Anbieters in 
der Schweiz liegen.

Web-Applikationen
Damit interne und externe Beteiligte an  
den gleichen Daten arbeiten können,  
sind digitale Plattformen entscheidend. 
Arbeitsabläufe lassen sich so effizien-
ter gestalten: der Austausch zwischen 
Buchhaltung und Treuhänder, Marke-
tingplaner und Werbeagentur, zwischen  
Produktionschef und externem Produkt- 
entwickler.

Elektronische Aufbewahrung
Sie brauchen Geschäftsbücher, Bu-
chungsbelege und Korrespondenz heu-
te nicht mehr in Papierform aufzube-
wahren. Durch digitale Archivierung 
spa ren Sie Druck- und Papierkosten, 
aber auch wertvollen Platz. Allerdings 
müssen bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit die elektronische Auf-
bewahrung regelkonform ist. Beispiels-
weise dürfen Ihre Unterlagen nicht 
nachträglich abgeändert werden kön-

nen, ohne dass sich 
dies feststellen lässt. 
Dies kann mithilfe ei-
ner digitalen  Signatur 
bewerkstelligt  werden. 
Wichtig bei der elek- 

tronischen Archivierung ist auch die Do-
kumentation der Abläufe, Verfahren und 
Zuständigkeiten.

INHALT

 Digitalisierung: Schritt für Schritt zu  
mehr Wettbewerbsfähigkeit 

 Liquiditätsplanung: Damit es nicht  
plötzlich eng wird

 Mitarbeiterwechsel: Tipps für den  
gelungenen Aus- und Eintritt 

 Kurznews
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Aktuell, praxisnah, vorausschauend

 DIGITALISIERUNG     

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU MEHR 
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Neue Technologien eröffnen neue Möglichkeiten. Das gilt auch für  

die Digitalisierung. Sie gibt Ihrem Unternehmen die Chance,  

bestehende Angebote zu hinterfragen, neue Leistungen zu evaluieren  

und Arbeitsprozesse zu optimieren. 

«Digitalisierung  
ist Chefsache.»

Bis vor Kurzem waren in der Steuererklä-
rung nur Weiterbildungskosten abzugs-
fähig, die einen direkten Zusammenhang 
zur Berufstätigkeit hatten. Seit 2016 gilt 
eine weiter gefasste Re- 
gelung, die der moder-
nen Berufswelt besser  
gerecht wird. Heute sind  
alle Arten von berufs-
orientierten Aus- und 
Weiterbildungskosten 
abzugsfähig. Das um-
fasst auch Umschu-
lungskosten oder Auf-
wendungen im Zusammenhang mit einem 
beruflichen Wieder einstieg. Pro Steuer-
periode setzt der Bund bei der direk-
ten Bundessteuer eine Obergrenze von 
12 000 Franken. Die grosse Mehrheit der  
Kantone übernimmt diese Obergrenze 
für die Staats- und Gemeindesteuern.

Erst ab Tertiärstufe
Diese Neuregelung der Abzüge gilt erst 
ab der Tertiärstufe, also für die Aus- und 
Weiterbildung an höheren Fachschu-
len und Hochschulen sowie im Rahmen 
von beruflichen Zusatzausbildungen. Die 
Kosten für die Ausbildung bis zum ers-
ten Abschluss auf der Sekundarstufe II 
(Lehre, Matur) sind weiterhin nicht ab-
ziehbar. Ein Beispiel: Ein 23-jähriger un-
gelernter Automechaniker kann alle Kos-
ten für Kurse, die er direkt für seine Be-
rufsausübung braucht, bis zum Höchst-

betrag von 12 000 Franken von seinem 
Einkommen abziehen. Will er dagegen 
seinen Lehrabschluss (also seine Erst-
ausbildung) nachholen, steht ihm der Ab-

zug nicht zu. Ein zweites 
Beispiel: Eine Studentin 
finanziert sich ihr Studi-
um mit einer Teilzeitstel-
le selbst und trägt auch 
alle Studienkosten sel-
ber. Zusätzlich erhält sie 
einen monatlichen Bei-
trag von ihren Eltern. Die 
Auslagen für das Studi-

um wie Semestergebühren und Bücher 
kann sie bis 12 000 Franken als Aus- und 
Weiterbildungskosten in ihrer Steuerer-
klärung angeben. Die Eltern können hin-
gegen keinen Aus- und Weiterbildungs-
kostenabzug geltend machen.

Was heisst «berufsorientiert»?
Damit die Kosten einer Aus- oder Wei-
terbildung als abzugsfähig gelten, muss 
sie berufliches Wissen vermitteln. Solche 
Kurse, Seminare oder auch Kongressver-
anstaltungen können einen direkten Be-
zug zur aktuellen Berufsausübung haben, 
müssen aber nicht. Auch Kosten, die im 
Hinblick auf eine beabsichtigte zukünfti ge 
Berufsausübung besucht werden,  können  
abgezogen werden.  Voraussetzung ist, dass 
sie zu Befähigungen führen, die es er-
möglichen, damit später seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten.

INHALT

 Berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: 
Welche Kosten kann man abziehen?

 Bauhandwerkerpfandrecht: Tipps für 
Handwerker und Eigentümer

 Verwaltungsrat: Ihre Pflichten, Ihre Rechte
 Kurznews
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Aktuell, praxisnah, vorausschauend

«Eine  berufsorientier te 
Aus- oder Weiter-
bildung dient dazu, 
arbeitsmarktfähig zu 
bleiben.»

  BERUFSORIENTIERTE AUS- UND WEITERBILDUNG     

WELCHE KOSTEN KANN  
MAN ABZIEHEN?
Wer für sein berufliches Vorankommen die Schulbank drückt,  

kann bis 12  000 Franken pro Jahr steuerlich abziehen. Aber nicht  

alle Kosten gelten als «berufsorientiert».

Altersheimkosten werden zunächst aus der 
AHV-, IV- und BVG-Rente bezahlt. Die Kos-
ten für die Pflege werden aufgeteilt: auf die 
Krankenversicherung, Kanton oder Gemein-
de und die betroffene Person. Dabei muss  
jedoch ein Grundbetrag für den Pensionär 
frei verfügbar bleiben. Fallweise kann für Pfle-
ge- und Betreuungskosten auch Hilfl osen-
entschädigung der AHV/IV  
herangezogen werden. Als 
hilflos gilt, wer für alltägliche 
Lebensverrichtungen dau-
ernd auf die Hilfe Dritter an-
gewiesen ist oder dauern-
der Pflege oder Überwa-
chung bedarf. Der Anspruch 
auf AHV-Hilflosenentschädi-
gung richtet sich allein nach 
dem Grad der Hilflosigkeit. 
Die Höhe der monatlichen Entschädigung 
liegt zwischen 235 und 940 Franken.

Sicherung der Lebenskosten
Wo das anrechenbare Einkommen aus 
Renten und sonstigen Quellen die mini-
malen Lebenskosten nicht deckt, werden 
Ergänzungsleistungen ausgerichtet. An-
spruch darauf hat, wer eine AHV- oder ei-
ne IV-Rente bezieht. Berechnet werden 
die Ergänzungsleistungen aufgrund ei-
ner individuell-konkreten Vergleichsrech-
nung zwischen anerkannten Ausgaben und 
anrechenba ren Einnahmen. Anerkannte 
Ausgaben sind beispielsweise Hypothekar-
zinsen oder der Pauschalbetrag für die ob-

ligatorische Krankenversicherung. Bei Per-
sonen, die zu Hause betreut werden, bein-
halten sie ferner den allgemeinen jährlichen 
Lebensbedarf sowie Miete und Nebenkos-
ten oder, wenn eine eigene Liegenschaft 
bewohnt wird, den Eigenmietwert.
Als anrechenbares Einkommen gelten 
unter anderem die Renten aus AHV, IV, 

BVG, UVG und MVG. Erst 
hier spielen dann auch das 
persönliche Vermögen und 
die Erträge daraus eine 
Rolle. Zum anrechenbaren 
Einkommen zählen ferner 
Mieteinnahmen und der Ei-
genmietwert. Es gibt keine 
rechtliche Möglichkeit, je-
manden zum Verkauf einer 
Liegenschaft zu zwingen. 

Immobilienbesitz kann allerdings dazu füh-
ren, dass Ergänzungsleistungen reduziert 
oder abgelehnt werden.

Aufgepasst bei Schenkungen
Als anrechenbares Einkommen zählen 
auch Einkünfte und Vermögenswerte, auf 
die jemand verzichtet: Vollzieht man beim 
Umzug ins Alters- oder Pflegeheim eine 
Schenkung oder einen Erbvorbezug zu-
handen seiner Nachkommen, kann das 
auch zum Bumerang werden. Etwa weil 
in der Folge keine Ergänzungsleistungen 
ausbezahlt werden oder durch diese Ver-
mögensumverteilung die Verwandtenun-
terstützung zum Thema wird.
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«Schenkungen  
im Sinne des  
Erbvorbezugs 
können auch als 
anrechenbare Ein
nahmen gelten.»

  VERWANDTENUNTERSTÜTZUNG     

WER BEZAHLT FÜR DAS  
ALTERSHEIM?
Langzeitpflege ist teuer. Bis 8000 Franken kann sie monatlich kosten, in 

Spezialeinrichtungen noch mehr. Reichen die eigenen Mittel nicht aus, 

werden unter Umständen die Nachkommen unterstützungspflichtig. 

Bitte ausfüllen und bis 31. März 2018 zurücksenden. Wenn wir Sie bis Mitte Jahr als neues 
Mitglied aufnehmen können, erhalten Sie 50% Rabatt auf die Aufnahmegebühr und 20% Rabatt 
auf die Unternehmensanalyse durch unser Institut Treuhand 4.0. 

 Ich möchte mehr über TREUHAND|SUISSE und die Mitgliedschaft erfahren. 
 Bitte schicken Sie mir Ihre Infomappe.

 Ich bin unsicher, ob ich bezüglich Ausbildung und Berufserfahrung die Kriterien für eine 
 Mitgliedschaft (bereits) erfülle. Bitte rufen Sie mich für eine telefonische Kurzberatung an.

 Ich möchte über das Kursangebot von TREUHAND|SUISSE informiert werden.

 Ich möchte Ihre Fachzeitschrift TREX kennenlernen. Bitte schicken Sie mir eine kostenlose   
 Probenummer.

IMMER AKTUELL INFORMIERT

1

VORSORGEAUFTRAG
 
 EIN PRAKTISCHER LEITFADEN

www.treuhandsuisse.ch
Schweizerischer Treuhänderverband

www.treuhandsuisse.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
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Als Mitglied von TREUHAND|SUISSE profitieren Sie von praxisnahen Dienstleistungen:

ADRESSANGABEN

Firma Ansprechperson

Strasse

PLZ / Ort       

Telefon E-Mail

EIN BLIcK AUF UNSERE NEUhEITEN  

 Ein Leitfaden mit 
 Formularen und Vorlagen 
 für Ihre Kunden – 
 als Türöffner für mass-
 geschneiderte Beratung.

 Exklusiv für Mitglieder
 von TREUHAND|SUISSE
 

 Der Newsletter für Ihre 
 Kunden. Versandbereit und  
 mit Ihrem Firmenlogo 
 versehen. 3 mal jährlich.

 Für Ihre Kundenpflege
 und Akquisition

 Institut Treuhand 4.0:
 Wir lotsen Sie durch die 
 digitale Transformation –  
 Selbstevaluation, Unter-
 nehmensanalyse, Umsetzungs- 
 partner, Zertifizierung. 

 Praxisnahe und zielgerichtete  
 Unterstützung

WIE KÖNNEN WIR IhNEN WEITERhELFEN?

Fachwissen      weiterbildung          arbeitshilFen
 Rundschreiben zu 
 aktuellen Entwicklungen
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 Der Treuhandexperte 
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 Kundennewsletter 
 UP|DATE:
 Treuhandwissen für Ihre 
 Kunden
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 Plan-Erfolgsrechnung über   
 den Lohnausweis bis zu
 Vollmachten oder Revisions-  
 berichten

 Checklisten zur Qualitäts-
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 und vieles mehr

 Geschäftsformulare in   
 Deutsch, Französisch und   
 Englisch

 REIHE|WISSEN: topaktuelle   
 Weiterbildung zu Steuer- und   
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 Ihr Team im Beratungsalltag
 weiterbringen

 Informationsveranstaltungen   
 für Mitglieder zu Branchen-
 themen
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Ein breiter, auf Privat-
personen und KMU aus-
gerichteter Themenmix 
sensibilisiert die End-
kunden für Fragen, die 
es mit professioneller 
Hilfe anzupacken gilt. 

ÜBRIGENS…

Herr Max Muster            

Bergstrasse 12            

8002 Zürich

MASSGESCHNEIDERTE UNTERSTÜTZUNG
FÜR TREUHANDPROFIS.

www.treuhandsuisse-zh.ch

P.P. CH-8004 Zürich

BIS 31. MäRZ 2018 ANTWORTEN UND 
DOPPELT PROFITIEREN

 50% RABATT auf die Aufnahmegebühr

 20% RABATT auf die Analyse Ihres Unternehmens durch 
                              unser Institut Treuhand 4.0

BIS 31. MäRZ 2018 
EINSENDEN.

TREUHAND|SUISSE  

Sektion Zürich

Geschäftsstelle

Freischützgasse 3

8004 Zürich

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
 UNSERE NEUHEITEN 
 IHR NUTZEN



FACHZEITSCHRIFT TREX

UNVERZICHTBAR FÜR DEN 
KMU-TREUHÄNDER
Seit nunmehr 25 Jahren ist unsere Fachzeitschrift «TREX – Der Treuhandexperte» darauf ausge-
richtet, praktischen Nutzen für seine Leserinnen und Leser zu schaffen. Die publizierten Fachtexte 
und Informationen spannen den Bogen über die gesamte Breite der Treuhandthemen. Das Jubiläums-
jahr war auch eine Gelegenheit, die führende Rolle als Fachzeitschrift für den KMU-Treuhänder zu 
unterstreichen. 
 

AUFLAGE STABIL
Die Abonnentenzahl des TREX bleibt annähernd stabil – im abgelaufenen Geschäftsjahr ist sie um 
17 zurückgegangen. Der Zuwachs, der sich aus den steigenden Mitgliederzahlen im Verband ergibt, 
hat nicht ganz ausgereicht, um den Rückgang aufzufangen. Der Blick auf die nachfolgenden Zahlen 
macht deutlich, dass der TREX als fundierte Fachzeitschrift auch über den Verband hinaus breit 
gelesen wird. 

Die WEMF-Beglaubigung für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 bestätigt uns eine total 
verbreitete Auflage von 5059 Exemplaren. Die Druckauflage betrug – zusammen mit allen Gratis- und 
Austauschabonnements für die Verbandsgremien, Bibliotheken sowie andere Verbände und Institu- 
tionen – durchschnittlich 5500 Exemplare.

TREX-NEWSLETTER
Über 560 Personen haben den Newsletter abonniert, der mit jeder Ausgabe Informationen zu den 
wichtigsten Inhalten präsentiert.

12 JAHRESBERICHT 2017/2018

ABONNEMENTSZAHLEN  30.9.2013 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2016 30.9.2017 30.9.2018

Verbandsmitglieder   2030  2057 2103 2130 2160 2185

Drittabonnenten  2708 2703 2757 2766 2769 2727

Total Abonnements 4738 4760 4860 4896 4929 4912



INSERATEUMSATZ LEICHT RÜCKLÄUFIG
Der Inserateumsatz hat im letzten Geschäftsjahr um 8,5 Prozent nachge-
geben. Mit Blick auf die Branchenzahlen insgesamt, wo teils drastische Ein-
brüche zu verzeichnen sind, erweist sich der Umsatz aber als vergleichswei-
se stabil. Hier macht sich der professionelle Einsatz unserer Inserateagentur 
Rub Media AG bezahlt. Die Bannerwerbeplätze auf der Website des TREX 
sind weiterhin begehrt; sie waren das ganze Jahr über ausgebucht. 

FACHZEITSCHRIFT TREX
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REDAKTIONSKOMMISSION
Nach jahrzehntelanger Tätigkeit verabschiedet sich André Ginesta aus der Redaktionskommission des 
TREX, um auch jüngeren Verbandsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Anregungen 
einzubringen. Neu dazugestossen ist auf 1. Januar 2018 Christian Beringer, Mitglied der Sektion Zürich 
seit 2010. Den Platz unseres bisherigen Geschäftsführers Ulrich Fink, der auf Ende 2017 in den Ruhe-
stand getreten ist, nimmt sein Nachfolger Olivier Buchs ein. 

 

Verabschiedet sich nach langem Engagement in 
der Redaktionskommission: André Ginesta.

Seit 1. Januar 2018 neu dabei: 
Christian Beringer.

TREX ONLINE WIRD MODERNER
Mit der Ausgabe 1/2019 wird der Online-Auftritt des TREX modernisiert. 
Entsprechend engagiert waren die Redaktion, die dafür gebildete Arbeits-
gruppe und der externe technische Partner im Geschäftsjahr 2017/2018 
mit Konzeption und Umsetzung des neuen Auftritts. Freuen Sie sich schon 
heute auf Ihr elektronisches Fachwissen im zeitgemässen, funktionalen und 
responsiven Design. 
 



UNSERE SEKTION IM ZENTRALVERBAND

AKTIV AUF BREITER FRONT
54. MITGLIEDERVERSAMMLUNG IN GENF
16 Delegierte aus der Sektion Zürich traten für das Wochenende vom 25./26. November 2017 die 
Reise nach Genf an. Das Vorabendprogramm führte die Gäste aus der ganzen Schweiz auf den 
Genfersee. An Bord des historischen Schaufelraddampfers «Italie» gab es mit Blick auf den weiten 
Horizont viel zu geniessen, zu reden und zu lachen. Zum offi ziellen Teil der Mitgliederversammlung 
lud die Sektion Genf am Samstag ins Hotel Kempinski. Neben aufschlussreichen Referaten stell-
te unser Vorstandsmitglied Boris Blaser das neu gegründete, von unserer Sektion massgeblich 
mitgestaltete Institut Treuhand 4.0 vor. Bei den statutarischen Geschäften folgten die Delegier-
ten ohne Ausnahme den Vorschlägen des Zentralverbands. In den stilvollen Räumlichkeiten des 
Grand Hotel Kempinski genossen schliesslich alle den unterhaltsamen und kulinarisch herausra-
genden Gala-Abend, mit dem die Mitgliederversammlung ausklang. Ein herzliches Dankeschön an 
unsere Genfer Kollegen für diesen gelungenen Anlass. 

EINSITZ IN DER GESCHÄFTSLEITUNG
Als neuer Präsident der Sektion Zürich übernimmt Christian Nussbaumer auch in der Geschäfts-
leitung des Zentralverbands den Sitz, den bisher Beat Strasser innehatte, und damit die Verant-
wortung für das Ressort Fachfragen.

INSTITUT TREUHAND 4.0
Unser Vorstandsmitglied Boris Blaser steht hier als Institutsleiter im Einsatz. Seit der Gründung 
Anfang 2018 bauen er und sein Team Schritt für Schritt die Angebotspalette auf. Falls Sie es noch 
nicht getan haben: Gehen Sie auf www.treuhand40.ch und loten Sie aus, wie es in Sachen Digi-
talisierung um Sie und Ihre Firma steht. Erwähnenswert ist auch der Zertifi katskurs (Start im No-
vember 2018), den die STS Schweizerische Treuhänderschule in enger Zusammenarbeit mit dem 
Institut Treuhand 4.0 von TREUHAND|SUISSE organisiert. Er umfasst die Themen Digitalisierung 
und Transformation von Geschäften und dauert fünf Tage. 

BRANCHENENTWICKLUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG BQS
In dieser Kommission ist die Sektion Zürich mit Olivier Buchs vertreten. Schwerpunkte bildeten im 
abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsetzungsvorbereitung und die nochmalige Prüfung des Mit-
gliederreglements sowie die Überarbeitung des Weiterbildungsreglements.

KOMMISSION KOMMUNIKATION
Aus Zürich haben hier Andrea Vogel und Olivier Buchs Einsitz. Im Fokus stand die konzeptionelle 
Arbeit, namentlich im Hinblick auf die sektionsübergreifende Gesamtkommunikation, auf die Krisen-
kommunikation sowie die Social-Media-Kommunikation. 

KOMMISSION BERUFSBILDUNG
Hier engagiert sich von unserer Seite Vorstandsmitglied Samuel Dafner. Den Schwerpunkt der 
Arbeiten bilden die Vorbereitungen im Hinblick auf die Online-Weiterbildung.

ARBEITSGRUPPE DIGITALISIERUNG
Das Thema Digitalisierung spielt in verschiedenen Tätigkeitsbereichen und Projekten von 
TREUHAND|SUISSE eine Rolle. Die neu gegründete Arbeitsgruppe stellt die Koordination und 
Bündelung sicher. Ihr Ziel ist, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und inhaltliche Konsistenz zu 
gewährleisten. Die Gruppe besteht aus unserem Vorstandsmitglied Boris Blaser (Leitung), der 
Geschäftsführerin des Zentralverbands Vanessa Jenni sowie Olivier Buchs, Geschäftsführer der 
Sektion Zürich.
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Das Umfeld, in dem wir als Treuhänderinnen und Treuhänder tätig sind, bleibt auch im Ge-
schäftsjahr 2018/2019 in Bewegung. Von besonderer Bedeutung ist die weitere Entwicklung im 
Dossier Steuervorlage 17 – oder neu: Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finan-
zierung (STAF). Eine allfällige Referendumsabstimmung würde am 19. Mai 2019 stattfinden. In 
Kraft treten soll das neue Bundesgesetz am 1. Januar 2020. 

Weitere wichtige Themenfelder sind das neue Erbrecht, das nach mehr als 100 Jahren revidiert 
wird, sowie das Arbeitsrecht. Bei Letzterem besteht die Herausforderung darin, sich flexibel auf 
neue Rahmenbedingungen einzustellen und dabei Produktivität und Gesundheit in Einklang zu 
bringen. Als Berufsverband werden wir diese und weitere Dossiers selbstverständlich aktiv ver-
folgen und Sie kontinuierlich auf dem Laufenden halten: mit Informationen, Arbeitsmitteln und 
passenden Kursangeboten. 

Auch mit Blick auf die digitale Transformation, die unsere Branche spürbar verändern wird, kön-
nen Sie mit Unterstützung von unserer Seite rechnen. Vorstand und Geschäftsstelle der Sektion 
Zürich sind in den Verbandsgremien, die sich dieser Frage annehmen, gut vertreten und aktiv 
engagiert.

Im neuen Geschäftsjahr stehen für unseren Verband noch zwei weitere Schwerpunkte im Mittel-
punkt. Im Vorstand befassen wir uns gegenwärtig mit zusätzlichen Mitgliederkategorien. Wie 
Sie selber wissen, liegt die Hürde für eine Mitgliedschaft hoch. Künftig möchten wir uns stärker 
für jüngere Berufsleute öffnen und auch Fachleuten aus anverwandten Branchen (z.B. Notare, 
Wirtschaftsanwälte) eine Form der fachlichen Mitgliedschaft ermöglichen. Und natürlich bleiben 
wir bei der Nachwuchsthematik am Ball. Hier freuen wir uns ganz besonders auf die Impulse 
von «T|S Young» und auf die Zusammenarbeit mit den jungen, frischen Kräften, die sich hier 
engagieren.

 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
MITVERFOLGEN UND MITGESTALTEN

AUSBLICK

AKTIV AUF BREITER FRONT
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